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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Ecology“ an der 
Universität Bremen

Vom 23 . Oktober 2012

 Der Fachbereichsrat 02 (Biologie/Chemie) hat am 23 . Oktober 2012 gemäß § 87 Nummer 2 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) i . V . m . § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 9 . Mai 2007 
(Brem .GBl . S . 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22 . Juni 2010 (Brem .GBl . S . 375), folgende 
Änderungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusammen mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnungen für 
Masterstudiengänge der Universität Bremen vom 27 . Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung . 

Artikel 1

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Ecology“ vom 5 . Oktober 2011  
(Brem .ABl . S . 1562), erhält folgende Fassung:

1 .   In Anlage 1 erhält der Studienverlaufsplan folgende Fassung:

2 .   In Anlage 1 erhalten in der Tabelle „Ergänzende Angabe für Pflichtmodule“ die Zeilen der Kennziffern 401, 
402 und 403 folgende Fassung:

3 .   In Anlage 1 erhält in der Tabelle „Ergänzende Angaben für Pflichtmodule“ die Zeile der Kennziffer 411 fol-
gende Fassung:

4 .   In Anlage 2 erhält in der Tabelle „Modulliste für den Wahlbereich“ die Zeile der Kennziffer 414 folgende 
Fassung:

5 .   In Anlage 2 erhält in der Tabelle „Modulliste für den Wahlbereich“ die Zeile der Kennziffer 416 folgende 
Fassung:

6 .   In Anlage 2 wird in der Tabelle „Modulliste für den Wahlbereich“ die Zeile der Kennziffer 417 gestrichen .

Artikel 2

 Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1 . Oktober 2012 in Kraft . Sie 
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht .

 Genehmigt, Bremen, den 24 . Oktober 2012

Der Rektor der  
Universität Bremen


